
§60a UrhG Unterricht und Lehre

(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an 
Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15 

Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich 
zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben 
werden

1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung, 

2. für Lehrende und Prüfer an derselben Bildungseinrichtung 

3. sowie für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts, von Unterrichts-
oder Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung dient. 

(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und
vergriffene Werke dürfen abweichend von Absatz 1 vollständig genutzt werden.

(3) Nicht nach den Absätzen 1 und 2 erlaubt sind folgende Nutzungen: 

1. Vervielfältigung durch Aufnahme auf Bild- oder Tonträger und öffentliche 
Wiedergabe eines Werkes, während es öffentlich vorgetragen, 
aufgeführt oder vorgeführt wird, 

2. Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines Werkes, das 
ausschließlich für den Unterricht an Schulen geeignet, bestimmt und 

entsprechend gekennzeichnet ist, an Schulen sowie 

3. Vervielfältigung von grafischen Aufzeichnungen von Werken der Musik, 

soweit sie nicht für die öffentliche Zugänglichmachung nach den Absätzen 1. 
oder 2 erforderlich ist. 

(4) Bildungseinrichtungen sind frühkindliche Bildungseinrichtungen, Schulen, 
Hochschulen sowie Einrichtungen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus- und 
Weiterbildung. 

Schule ≠ Hochschule, 
siehe (4)

Druckwerke ≤ 25 Seiten, 
Noten ≤ 6 Seiten, 
Filme ≤ 5 Minuten,
Musik ≤ 5 Minuten 

Vgl. [GE, S.39]

nicht mehr beim Verlag  
erhältlich. Wenn 
Nachauflage erhältlich gilt 
Werk nicht als vergriffen!

Vgl. [GE, S.38]

in allen Phasen der 
Lehrveranstaltung inklusive 
Prüfungen sowie deren 
Vor- und Nachbereitung

Vgl. [GE, S.39]

keine Gewinnerzielungs-
absicht

Vgl. [GE, S.39]

z.B. Kinofilm, Konzerte

Vgl. [GE, S.40]

nicht-wissenschaftliche 
Presseerzeugnisse sind 
explizit ausgenommen!

Vgl. [GE, S.39]



§ 60d UrhG Text und Data Mining 

(1) Um eine Vielzahl von Werken (Ursprungsmaterial) für die 
wissenschaftliche Forschung automatisiert auszuwerten, ist es zulässig, 

1. das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch zu 
vervielfältigen, um daraus insbesondere durch Normalisierung, 
Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes Korpus zu 
erstellen, und 

2. das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für die 
gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie einzelnen Dritten zur 
Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung öffentlich zugänglich 
zu machen. 

Der Nutzer darf hierbei nur nicht kommerzielle Zwecke verfolgen. 

(2) Werden Datenbankwerke nach Maßgabe des Absatzes 1. genutzt, so 
gilt dies als übliche Benutzung nach § 55a Satz 1. Werden unwesentliche Teile 
von Datenbanken nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies mit der 
normalen Auswertung der Datenbank sowie mit den berechtigten 
Interessen des Datenbankherstellers im Sinne von § 87b Absatz 1 Satz 2 und 
§ 87e als vereinbar. 

(3) Das Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials 
sind nach Abschluss der Forschungsarbeiten zu löschen; die öffentliche 
Zugänglichmachung ist zu beenden. Zulässig ist es jedoch, das Korpus und 
die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials den in den §§ 60e und 60f 
genannten Institutionen zur dauerhaften Aufbewahrung zu übermitteln. 

keine Gewinnerziel-
ungsabsicht

Vgl. [GE, S.39]

Prozess darf regulären 
Zugang für Dritte nicht 
beeinträchtigen

Vgl. [GE, S.45]

aus legaler Quelle ohne 
Umgehung von Schutz-
maßnahmen

Vgl. [GE, S.44]

Materialien aus 
Datenbanken dürfen 
verwendet werden

Vgl. [GE, S.44f]

Bibliotheken, Archive, 
Museen, Bildungs-
einrichtungen

Ermöglicht Zugang nach 
§§60e,60f



§ 60c UrhG Wissenschaftliche Forschung

(1) Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen 
Forschung dürfen bis zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden 

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für 
deren eigene wissenschaftliche Forschung sowie

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität 
wissenschaftlicher Forschung dient. 

(2) Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 
Prozent eines Werkes vervielfältigt werden. 

(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben 
Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige
Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 vollständig genutzt werden. 

(4) Nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt ist es, während 
öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines 
Werkes diese auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen und später 
öffentlich zugänglich zu machen. 

keine Gewinnerzielungs-
absicht

Vgl. [GE, S.39]

„auch innerhalb loser 
Forschungsverbünde“

Vgl. [GE, S.43]

nicht-wissenschaftliche 
Presseerzeugnisse sind 
explizit ausgenommen!

Vgl. [GE, S.39]

Druckwerke ≤ 25 Seiten, 
Noten ≤ 6 Seiten, 
Filme ≤ 5 Minuten,
Musik ≤ 5 Minuten 

Vgl. [GE, S.39]

nicht mehr beim Verlag  
erhältlich. Wenn 
Nachauflage erhältlich gilt 
Werk nicht als vergriffen!

Vgl. [GE, S.38]

z.B. Kinofilm, Konzerte

Vgl. [GE, S.40]
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